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Seit der 24. Auflage des sogenannten HU-Buches 
mit dem Stand August 2021 wurden einige der im 
Buch behandelten Vorschriften und Richtlinien 
zwischenzeitlich geändert. Die nach dem Neu-
druck der 24. Auflage des Buches bekannt ge-
machten Änderungen der HU-Richtlinie und der 
Bremsprüfstands-Richtlinie wurden den Nutzern 
der Bücher zusätzlich in Einlege-Broschüren dar-
gestellt. Diese sowie nachfolgende Änderungen 
und Ergänzungen machen eine neue Auflage des 
Buches notwendig. Im Einzelnen:

–  Aufnahme des Merkblattes „Hersteller-Soft-
wareänderungen“ zu § 19 StVZO,

–  Änderungen der AU-Richtlinie zur Einfüh-
rung der Messung der Partikelanzahlkonzen-
tration-PN-Messung,

–  Änderung der Richtlinien 2014/45/EU und 
2014/47/EU und die daraus folgende Anpas-
sung der TechKontrollV,

–  Anpassungen der FZV-Fundstellen im Buch 
an den Neuerlass der ab dem 1.9.2023 anzu-
wendenden (neuen) FZV.

Das Buch hat nunmehr den Stand Dezember 
2023.

Bonn, im Dezember 2023

Heribert Braun

Rainer Krautscheid

Hinweis:

Das Buch enthält, wie bereits in den vorhergehenden Auflagen, keine Vorschriften/Hinweise zur  
vorgeschriebenen Beleuchtung von Fahrzeugen. Entsprechendes enthalten die Loseblattsammlung 
„Fahrerlaubnis- und Zulassungsrecht“, Verlag Heinrich Vogel, München und „Lichttechnische Ein-
richtungen an Kfz und deren Anhänger“, Kirschbaum-Verlag, Bonn.

Die mit  gekennzeichneten Tabellen können auf der Infoseite zum Buch unter www.heinrich- 
vogel-shop.de bzw. unter www.auto-business-shop.de im DIN A4-Format heruntergeladen werden.

Vorwort
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§ 29 / § 29a StVZO
1B

1. § 29 StVZO

  Untersuchung der Kraftfahr- 
zeuge und Anhänger

(1) Die Halter von zulassungspflichtigen Fahr-
zeugen im Sinne des § 3 Absatz 1 der Fahrzeug-
Zulassungsverordnung und kennzeichenpflich-
tigen Fahrzeugen nach § 4 Absatz 2 und 3 
Satz  2 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung 
haben ihre Fahrzeuge auf ihre Kosten nach 
Maßgabe der Anlage VIII in Verbindung mit 
Anlage VIIIa in regelmäßigen Zeitabständen 
untersuchen zu lassen. Ausgenommen sind

1.  Fahrzeuge mit rotem Kennzeichen nach den 
§§ 41 und 43 der Fahrzeug-Zulassungverord-
nung,

2.  Fahrzeuge der Bundeswehr und der Bundes-
polizei.

Über die Untersuchung der Fahrzeuge der Feu-
erwehren und des Katastrophenschutzes ent-
scheiden die zuständigen obersten Landesbe-
hörden im Einzelfall oder allgemein.

(2) Der Halter hat den Monat, in dem das Fahr-
zeug spätestens zur

1.  Hauptuntersuchung vorgeführt werden muss, 
durch eine Prüfplakette nach Anlage IX auf 
dem amtlichen Kennzeichen nachzuweisen, 
es sei denn, es handelt sich um ein Kurzzeit-
kennzeichen oder Ausfuhrkennzeichen,

2.  Sicherheitsprüfung vorgeführt werden muss, 
durch eine Prüfmarke in Verbindung mit 
einem SP-Schild nach Anlage IXb nachzu-
weisen.

Prüfplaketten sind von der nach Landesrecht 
zuständigen Behörde oder den zur Durchfüh-
rung von Hauptuntersuchungen berechtigten 
Personen zuzuteilen und auf dem hinteren amt-
lichen Kennzeichen dauerhaft und gegen Miss-
brauch gesichert anzubringen. Prüfplaketten in 
Verbindung mit Plakettenträgern sind von der 
nach Landesrecht zuständigen Behörde zuzu-
teilen und von dem Halter oder seinem Beauf-
tragten auf dem hinteren amtlichen Kennzei-
chen dauerhaft und gegen Missbrauch gesichert 
anzubringen. Abgelaufene Prüfplaketten sowie 
gegebenenfalls vorhandene Plakettenträger sind 

§ 29, 29a und Anlage VIII StVZO;  
Untersuchung der Kfz und Anhänger,  
Datenübermittlung
1. § 29 und § 29a StVZO
2. Anlage VIII StVZO
3. Übergangsvorschriften (§ 72 Abs. 2 i.v.m. § 29, Anlagen StVZO)
4. Untersuchungspflichtige Fahrzeuge und Ausnahmen
5. Fahrzeuge, die kein eigenes amtliches Kennzeichen führen und damit 

von der Untersuchungspflicht ausgenommen sind
6. Durchführung von Untersuchungen nach § 29 StVZO bei  

Auslandsaufenthalten
7. Sondervorschriften für HU nach BOKraft
8. HU-Daten-Übermittlungsrichtlinie

§ 29 / § 29a 
StVZO
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§ 29 / § 29a StVZOB1

vor Anbringung neuer Prüfplaketten oder neuer 
Prüfplaketten in Verbindung mit Plakettenträ-
gem zu entfernen. Prüfmarken sind von der 
nach Landesrecht zuständigen Behörde zuzu-
teilen und von dem Halter oder seinem Beauf-
tragten auf dem SP-Schild nach den Vorschrif-
ten der Anlage IXb anzubringen oder von den 
zur Durchführung von Hauptuntersuchungen 
oder Sicherheitsprüfungen berechtigten Perso-
nen zuzuteilen und von diesen nach den Vor-
schriften der Anlage IXb auf dem SP-Schild 
anzubringen. SP-Schilder dürfen von der nach 
Landesrecht zuständigen Behörde, von den zur 
Durchführung von Hauptuntersuchungen be-
rechtigten Personen, dem Fahrzeughersteller, 
dem Halter oder seinem Beauftragten nach den 
Vorschriften der Anlage IXb angebracht wer-
den.

(3) Eine Prüfplakette darf nur dann zugeteilt 
und angebracht werden, wenn die Vorschriften 
der Anlage VIII eingehalten sind. Durch die 
nach durchgeführter Hauptuntersuchung zuge-
teilte und angebrachte Prüfplakette wird be-
scheinigt, dass das Fahrzeug zum Zeitpunkt 
dieser Untersuchung vorschriftsmäßig nach 
Nummer 1.2 der Anlage VIII ist. Weist das 
Fahrzeug lediglich geringe Mängel auf, so kann 
abweichend von Satz 1 die Prüfplakette zuge-
teilt und angebracht werden, wenn die unver-
zügliche Beseitigung der Mängel zu erwarten 
ist.

(4) Eine Prüfmarke darf zugeteilt und ange-
bracht werden, wenn das Fahrzeug nach Ab-
schluss der Sicherheitsprüfung nach Maßgabe 
der Nummer 1.3 der Anlage VIII keine Mängel 
aufweist. Die Vorschriften von Nummer 2.6 der 
Anlage VIII bleiben unberührt.

(5) Der Halter hat dafür zu sorgen, dass sich die 
nach Absatz 3 angebrachte Prüfplakette und die 
nach Absatz 4 angebrachte Prüfmarke und das 
SP-Schild in ordnungsgemäßem Zustand befin-
den; sie dürfen weder verdeckt noch ver-
schmutzt sein.

(6) Monat und Jahr des Ablaufs der Frist für die 
nächste

1.  Hauptuntersuchung müssen von demjenigen, 
der die Prüfplakette zugeteilt und angebracht 
hat,

a)  bei den im üblichen Zulassungsverfahren 
behandelten Fahrzeugen in der Zulas-
sungsbescheinigung Teil I oder

b)  bei anderen Fahrzeugen auf dem nach § 4 
Absatz 5 der Fahrzeug-Zulassungsverord-
nung mitzuführenden oder aufzubewah-
renden Nachweis in Verbindung mit dem 
Prüfstempel der untersuchenden Stelle 
oder dem HU-Code und der Kennnummer 
der untersuchenden Person oder Stelle,

2.  Sicherheitsprüfung müssen von demjenigen, 
der die Prüfmarke zugeteilt hat, im Prüfpro-
tokoll 

vermerkt werden.

(7) Die Prüfplakette und die Prüfmarke werden 
mit Ablauf des jeweils angegebenen Monats un-
gültig. Ihre Gültigkeit verlängert sich um einen 
Monat, wenn bei der Durchführung der Haupt-
untersuchung oder Sicherheitsprüfung Mängel 
festgestellt werden, die vor der Zuteilung einer 
neuen Prüfplakette oder Prüfmarke zu beheben 
sind. Satz 2 gilt auch, wenn bei geringen Män-
geln keine Prüfplakette nach Absatz 3 Satz 3 
zugeteilt wird, und für Prüfmarken in den Fäl-
len der Anlage VIII Nummer 2.4 Satz 6. Befin-
det sich an einem Fahrzeug, das mit einer 
Prüfplakette oder einer Prüfmarke in Verbin-
dung mit einem SP-Schild versehen sein muss, 
keine gültige Prüfplakette oder keine gültige 
Prüfmarke, so kann die nach Landesrecht zu-
ständige Behörde für die Zeit bis zur Anbrin-
gung der vorgenannten Nachweise den Betrieb 
des Fahrzeugs im öffentlichen Verkehr untersa-
gen oder beschränken. Die betroffene Person 
hat das Verbot oder die Beschränkung zu beach-
ten.

(8) Einrichtungen aller Art, die zu Verwechslun-
gen mit der in Anlage IX beschriebenen 
Prüfplakette oder der in Anlage IXb beschriebe-
nen Prüfmarke in Verbindung mit dem SP-
Schild Anlass geben können, dürfen an Kraft-
fahrzeugen und ihren Anhängern nicht ange- 
bracht sein.

(9) Der für die Durchführung von Hauptuntersu-
chungen oder Sicherheitsprüfungen Verantwort-
liche hat für Hauptuntersuchungen einen Unter-
suchungsbericht und für Sicherheitsprüfungen 
ein Prüfprotokoll nach Maßgabe der Anlage VIII 
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zu erstellen und dem Fahrzeughalter oder sei-
nem Beauftragten auszuhändigen.

(10) Der Halter hat den Untersuchungsbericht 
mindestens bis zur nächsten Hauptuntersuchung 
und das Prüfprotokoll mindestens bis zur näch-
sten Sicherheitsprüfung aufzubewahren. Der 
Halter oder sein Beauftragter hat den Untersu-
chungsbericht, bei Fahrzeugen, bei denen nach 
Nummer 2.1 Anlage VIII eine Sicherheitsprü-
fung durchzuführen ist, zusammen mit dem 
Prüfprotokoll zuständigen Personen und der 
nach Landesrecht zuständigen Behörde auf 
deren Anforderung hin auszuhändigen. Kann 
der letzte Untersuchungsbericht oder das letzte 
Prüfprotokoll nicht ausgehändigt werden, hat 
der Halter auf seine Kosten Zweitschriften von 
den prüfenden Stellen zu beschaffen oder eine 
Hauptuntersuchung oder eine Sicherheitsprü-
fung durchführen zu lassen. Die Sätze 2 und 3 
gelten nicht für den Hauptuntersuchungsbericht 
bei der Fahrzeugzulassung, wenn die Fälligkeit 
der nächsten Hauptuntersuchung für die nach 
Landesrecht zuständige Behörde aus einem an-
deren amtlichen Dokument ersichtlich ist.

(11) − (13) aufgehoben

§ 29a Datenübermittlung
Die zur Durchführung von Hauptuntersuchungen 
oder Sicherheitsprüfungen nach § 29 berechtig-
ten Personen sind verpflichtet, nach Abschluss 
einer Hauptuntersuchung oder einer Sicherheits-
prüfung die in § 61 Absatz 1 der Fahrzeug-Zulas-
sungsverordnung genannten Daten an das Kraft-
fahrt-Bundesamt zur Speicherung im Zentralen 
Fahrzeugregister zu übermitteln. Darüber hinaus 
müssen die zur Durchführung von Hauptuntersu-
chungen nach § 29 berechtigten Personen nach 
Abschluss einer Hauptuntersuchung die in § 61 
Absatz 2 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung 
genannten Daten an das Kraftfahrt-Bundesamt 
zur Speicherung im Zentralen Fahrzeugregister 
übermitteln. Die jeweilige Übermittlung hat

1.  bei verkehrsunsicheren Fahrzeugen nach 
Anlage VIII Nummer 3.1.4.4 oder 3.2.3.3 
am selben Tag,

2.  sonst unverzüglich, spätestens aber inner-
halb von zwei Wochen nach Abschluss der 
Hauptuntersuchung oder Sicherheitsprüfung

zu erfolgen.
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3. – Richtlinie für die Durchfüh-
rung der Untersuchung der Ab-
gase von Kraftfahrzeugen nach 
Nummer 6.8.2 der Anlage VIIIa 
StVZO (AU-Richtlinie)  
– Liste der von der AU ausge-
nommenen selbstfahrenden  
Arbeitsmaschinen

  (VkBl. 2014, S. 658 mit Berichtigung im  
VkBl. 2014, S. 755 und Änderung im VkBl. 
2017, S. 852, Ergänzung im VkBl. 2018, 
S. 487 und Änderung im VkBl. 2021, S. 404 
sowie Änderung im VkBl. 2022, S. 682 und im 
VkBl. 2023, S. 390)

Richtlinie für die Durchführung der Unter-
suchung der Abgase von Kraftfahrzeugen 
nach Nummer 6.8.2 der Anlage VIIIa  
StVZO (AU-Richtlinie)1, 2, 3

Inhalt

Vorbemerkung (aus VkBl. 2022, S. 682)

Ziel ist die Einführung der Messung der Parti-
kelanzahlkonzentration (PN-Messung) für 
Fahrzeuge mit Kompressionszündungsmotor ab 
der Emissionsklasse Euro  6/VI. Dieses neue 
Messverfahren ersetzt ab der Emissionsklasse 
Euro  6/VI die bisher durchgeführte Messung 
des Absorptionskoeffizienten (nachfolgend Trü-
bungskoeffizient oder Trübungswert genannt). 
Die Messung der Partikelanzahlkonzentration 
stellt ein innovatives Messverfahren zur Be-
urteilung des Abgasverhaltens von Fahrzeugen 
mit geringen Grundemissionen dar. Die Qualität 
der AU wird dadurch weiter erhöht. Die Erkenn-
barkeit von Mängeln wird verbessert und es 

 Hinweise: 
1 Die Richtlinie dient der Umsetzung der Richtlinie 2014/45/EU 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 03. April 2014 
über die regelmäßige technische Überwachung von Kraftfahrzeu-
gen und Kraftfahrzeuganhängern und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2009/40/ EG (ABl. L 127 vom 29.04.2014, S. 51)

2 Zur Anwendung der Richtlinie s. Nr. 7.

3 Siehe auch:
 a)  AU-Geräte-Kalibrierrichtlinie vom 23.5.2018, VkBl. S, 487 

− tritt mit Ablauf des 31.12.2022 außer Kraft
 und 
 b)  AU-Geräte-Kalibrierrichtlinie vom 4.5.2021, VkBl. S. 640 

− ist spätestens ab dem 1.1.2023 anzuwenden.

wird sichergestellt, dass sich das Abgasverhal-
ten nicht aufgrund von Manipulation, Ver-
schleiß, unterlassener Wartung oder nicht fach-
männisch ausgeführten Reparaturen ver-
schlechtert.

Aufgrund der anhaltenden Lieferketten- und 
Produktionsstörungen infolge der COVID-19-
Pandemie sowie des Konfliktes in der Ukraine 
werden die Hersteller nicht in der Lage sein, die 
erforderliche Anzahl an Messgeräten fristge-
recht zu produzieren. Vor diesem Hintergrund 
ist eine flächendeckende Einführung der 
 PN-Messung nicht termingerecht zum mit der 
Veröffentlichung der AU-Änderungsrichtlinie 
(Verkehrsblattverlautbarung vom 30.04.2021) 
vorgesehenen Datum 01.01.2023 möglich. Die 
Bundesregierung prüfte daher verschiedene 
Optionen, um diesem Umstand Rechnung zu 
tragen und trotzdem weiterhin eine möglichst 
frühzeitige Anwendung der PN-Messung zu ge-
währleisten. Am 28.09.2022 befasste sich der 
BLFA-TK mit der Thematik und die Länderver-
treter beschlossen, aufgrund der vorhandenen 
Unwägbarkeiten hinsichtlich der weiteren Ent-
wicklung der Verfügbarkeit von Messgeräten, 
einstimmig die PN-Messung zunächst ohne 
konkrete Festlegung eines neuen Einführungs-
termins über eine erste Verkehrsblattverlautba-
rung auszusetzen. Der Beschluss sieht damit bis 
zum verbindlichen, alleinigen Anwendungs-
datum für die PN-Messung weiterhin nur die al-
leinige Anwendung der bisherigen Trübungs-
messung vor. In einer Arbeitsgruppe unter Lei-
tung des BMDV soll insbesondere unter 
Beteiligung der Länder eine kontinuierliche Be-
wertung und Feststellung der Verfügbarkeit von 
Messgeräten an den zur Durchführung der Ab-
gasuntersuchung berechtigten Untersuchungs-
stellen stattfinden. Auf Grundlage der Bewer-
tungsergebnisse soll dann kurzfristig, im Rah-
men der Veröffentlichung einer zweiten 
Verkehrsblattverlautbarung, der neue Termin 
zur Einführung der PN-Messung festgelegt wer-
den, Zielsetzung spätestens bis zum 1.7.2023.

Die hier festgelegten Messverfahren und Grenz-
werte werden spätestens drei Jahre nach Inkraft-
treten der Regelung hinsichtlich möglicher An-
passungen an den technischen Fortschritt geprüft. 
Unabhängig hiervon wird eine Prüfung im Zu-
sammenhang mit der Einführung neuer europäi-
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scher Emissionsstandards („Post-Euro   6/ VI“) 
stattfinden. Darüber hinaus ist zu prüfen, wie die 
hier festgelegten Messverfahren und die Grenz-
werte auf Fahrzeuge mit direkteinspritzenden 
Fremdzündungsmotoren erweitert werden kön-
nen.

Außerdem wurden mit der 3. Verordnung zur 
Änderung der Mess- und Eichverordnung vom 
26.10.2021 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2021 
Teil I Nr. 76) Abgasmessgeräte, die für die Ab-
gasuntersuchung bei Kraftfahrzeugen einge-
setzt werden, aus dem Anwendungsbereich des 
Mess- und Eichrechts ausgenommen. Mit dieser 
Regelung wurde faktisch eine Verwendungsaus-
nahme für Abgasmessgeräte im Mess- und 
Eichrecht geschaffen und damit die regelmäßige 
Eichung aufgehoben. Vor diesem Hintergrund 
wird die AU-Richtlinie mit Veröffentlichung 
dieser Änderungsrichtlinie um spezifische Vor-
aussetzungen für die Verwendung von AU-Ab-
gasmessgeräten sowie um die Einrichtung einer 
Datenbank ergänzt.

Mit dieser Änderungsrichtlinie werden die durch 
die im Verkehrsblatt veröffentlichte Richtlinie 
vom 30.04.2021 (StV 23/7355.2/2; Verkehrsblatt 
8/2021; Seite 404) gefassten Änderungen voll-
ständig aufgehoben und wie folgt neu erlassen:

Dazu (aus VkBl. 2023, S. 390):

Unter Bezugnahme auf die Verkehrsblattver-
lautbarung vom 18.10.2022 (Verkehrsblatt 
20/2022; Seite 682) wird hiermit bekannt ge-
macht, dass die Arbeitsgruppe unter der Leitung 
des BMDV grundsätzlich eine ausreichende und 
flächendeckende Verfügbarkeit von Partikelan-
zahlmessgeräten im Bundesgebiet festgestellt 
hat.

Vor diesem Hintergrund wird im Benehmen mit 
den zuständigen obersten Landesbehörden be-
kannt gemacht, dass im Rahmen der Untersu-
chung des Motormanagement Abgasreinigungs-
systems („Abgasuntersuchung – AU“) die 
 PN-Messung für Fahrzeuge mit Kompressi-
onszündungsmotor ab der Emissionsklasse 
„Euro  6/ VI“ ab dem 01.07.2023 durchzuführen 
ist. Die PN-Messung ersetzt damit für die oben 
genannten Fahrzeuge die bisher durchgeführte 
Messung des Absorptionskoeffizienten.

1. Allgemeines
1.1   Anwendungsbereich und Sonder-

regelungen

1.2  Mess- und Prüfgeräte

1.3  Inkrafttreten der Richtlinie

2. Vorbereitung der AU
2.1 Fahrzeug-Identifizierung

2.2 Solldaten der Fahrzeughersteller

3.  Durchführung der AU

  Untersuchungspunkt „Motor-
management/Abgasreinigungs-
system “

3.1 Eingabe der Fahrzeug-Ident.-Daten

3.2  Untersuchung eines Kraftfahrzeugs 
(ausgenommen Kraftrad) mit 
Fremdzündungsmotor ohne Kata-
lysator oder mit Katalysator, je-
doch ohne lambdageregelte Ge-
mischaufbereitung 

3.3  Untersuchung eines Kraftfahrzeugs 
(ausgenommen Kraftrad) mit 
Fremdzündungsmotor, mit Kataly-
sator und lambdageregelter Ge-
mischaufbereitung

3.4  Untersuchung eines Kraftfahrzeugs 
(ausgenommen Kraftrad) mit Fremd-
zündungsmotor, mit Katalysator und 
lambdageregelter Gemischaufberei-
tung und mit On-Board-Diagnose-
system (OBD-System)

3.5  Untersuchung eines Kraftfahrzeugs 
(ausgenommen Kraftrad) mit Kom-
pressionszündungsmotor

3.6  Untersuchung eines Kraftfahrzeugs 
(ausgenommen Kraftrad) mit 
 Kompressionszündungsmotor und 
mit On-Board-Diagnosesystem 
(OBD-System) nach Richtlinie 
70/220/EWG, Verordnung (EG) 
Nr. 715/2007 oder Verordnung 
(EG) Nr. 595/2009.

3.7  Untersuchung eines Kraftfahrzeugs 
(ausgenommen Kraftrad) mit 
Fremd- oder Kompressionszün-
dungsmotor und alternativem An-
trieb oder Kraftstoff
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14. Allgemeine Betriebs- 

erlaubnis (ABE) für Typen  
nach § 20 StVZO

Für reihenweise zu fertigende oder gefertigte 
Fahrzeuge, die nicht von der EG-FGV erfasst 
sind, kann dem Hersteller nach einer auf seine 
Kosten vorgenommenen Prüfung die ABE erteilt 
werden, wenn er die Gewähr für zuverlässige 
Ausübung der ihm dadurch verliehenen Befug-
nisse bietet. Der Antrag für eine ABE ist an das 
KBA zu richten. Das KBA kann einen aaS oder 
eine andere Stelle mit der Begutachtung des 
Fahrzeugs auf vorschriftsmäßige Ausführung be-
auftragen. Nach den Vorschriften des § 20 StVZO 
könnte die Begutachtung auch vom KBA selbst 
vorgenommen werden. Die Entscheidung auf  
Erteilung einer ABE liegt beim KBA. 

15. Betriebserlaubnis für Einzel-
fahrzeuge (EBE) nach  
§ 21 StVZO, Einzelgenehmigun-
gen nach § 13 EG-FGV

Gehört ein Fahrzeug nicht zu einem genehmig-
ten Typ, so hat der Hersteller oder der Verfü-
gungsberechtigte die EBE bei der Zulassungsbe-
hörde zu beantragen. Im Unterschied zur Ertei-
lung einer ABE ist im EBE-Verfahren ein 
Gutachten eines aaS oder eines nach § 30 EG-
FGV zur Prüfung von Gesamtfahrzeugen der je-
weiligen Fz-Klasse benannten TD erforderlich.

Bei Fahrzeugen, die nur betriebserlaubnis-
pflichtig sind, genügt auf dem Gutachten des 
aaS der Vermerk der Zulassungsbehörde „Be-
triebserlaubnis erteilt“. 

Einzelgenehmigungen nach § 13 EG-FGV siehe 
unter M14 und der im VkBl. 2019, S. 916, ver-
öffentlichten „Verfahrensweise“.

16. Gutachten für die Einstufung  
als Oldtimer

Für Fahrzeuge, die vor mehr als 30 Jahren erst-
mals in den Verkehr gekommen sind und vor-
nehmlich zur Pflege des kfz-technischen Kul-
turgutes eingesetzt werden (§ 2 Nr. 22 FZV), 
kann ein Oldtimerkennzeichen zugeteilt werden 
(§ 10 FZV). Für diese Fahrzeuge ist jedoch zu-

vor eine Begutachtung für Oldtimer-Fahrzeuge  
erforderlich. Einzelheiten dazu s. § 23 StVZO 
und in der Richtlinie für die Begutachtung von 
„Oldtimer“-Fahrzeugen im VkBl. 2011 S. 257.

17. Betriebserlaubnis für Fahrzeug-
teile nach § 22 StVZO

Für Fahrzeugteile, die eine technische Einheit 
bilden und im Erlaubnisverfahren selbstständig 
behandelt werden können, kann eine gesonderte 
Betriebserlaubnis erteilt werden. Die Erlaubnis 
ist ggf. dahin zu beschränken, dass das Fahr-
zeugteil nur an bestimmten Fahrzeugtypen, u.U. 
in Abhängigkeit vom Baujahr, verwendet wer-
den darf. Außerdem kann der An- oder Einbau 
von der Abnahmeprüfung durch einen aaSoP 
oder PI abhängig gemacht werden.

Für das Erlaubnisverfahren gelten die Vorschrif-
ten über die Erteilung der Betriebserlaubnis für 
Fahrzeuge. Bei reihenweise zu fertigenden oder 
gefertigten Fahrzeugteilen ist § 20 StVZO sinn-
gemäß anzuwenden.

Anwendungsfälle ergeben sich z.B. bei be-
stimmten Anhängerkupplungen, Auspuffanla-
gen, Fahrgestellen oder Fahrgestellteilen u.a.m.

18. Bauartgenehmigung für Fahr-
zeugteile nach § 22a StVZO

Fahrzeugteile, die für die Verkehrs- und Be-
triebssicherheit eines Fahrzeug von besonderer 
Bedeutung sind, unterliegen der Bauartgeneh-
migungspflicht. Dabei ist es gleichgültig, ob 
diese Teile an zulassungspflichtigen oder -freien 
Fahrzeugen verwendet werden und der Ein- 
oder Anbau der Teile vorgeschrieben ist oder 
freiwillig vorgenommen wurde. In der Verord-
nung über die Prüfung und Genehmigung der 
Bauart von Fahrzeugteilen sowie deren Kenn-
zeichnung, der Fahrzeugteileverordnung 
(FzTV) vom 12.8.1998 (BGBl. I S. 2142, VkBl. 
S. 863), zuletzt geändert durch Art. 171 des Ge-
setzes vom 28.3.2017 (BGBl. I S. 626) ist das 
Verwaltungsverfahren festgelegt. Bauartgeneh-
migungspflichtige Teile sind z. B. Sicherheits-
gurte, Scheiben aus Sicherheitsglas, Einrichtun-
gen zur Verbindung von Fahrzeugen, verschie-
dene Scheinwerfer- und Leuchtenarten u.a.m.

14
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Die Anforderungen, die bauartgenehmigungs-
pflichtige Teile erfüllen müssen, sind in den 
„Technischen Anforderungen an Fahrzeugteile 
bei der Bauartprüfung nach § 22a StVZO“ vom 
5.7.1973 (VkBl. S. 558), letzte Änderung im 
 VkBl. vom 5.1.2021, S. 39 und Anpassung vom 
9.3.2021, VkBl. S. 320, enthalten.

Die Prüfung der Fahrzeugteile auf Einhaltung 
der vorgeschriebenen Anforderungen wird von 
den in der Fahrzeugteileverordnung jeweils be-
nannten Stellen (§ 5) vorgenommen. Der Antrag 
auf Bauartgenehmigung ist an das KBA zu rich-
ten; das KBA entscheidet über den Antrag und 
erteilt ggf. die Bauartgenehmigung.

Nach § 1 Abs. 2 und § 7 Abs. 2 Fahrzeugteilever-
ordnung können für die nach § 22a Abs. 1 StVZO 
vorgeschriebenen Genehmigungen (Bauartgeneh-
migungen) und Prüfzeichen (§ 22a Abs. 2 StVZO) 
auch Genehmigungen und Prüfzeichen anerkannt 
werden, die ein ausländischer Staat für die Bauart 
einer Einrichtung nach § 22a Abs. 1 StVZO ent-
sprechend der mit Deutschland vereinbarten Bedin-
gungen erteilt hat. D.h., liegt für die in § 22a StVZO 
genannten Einrichtungen eine ECE-Genehmigung 
vor, ist eine nationale Bauartgenehmigung entbehr-
lich. Gleiches gilt für EU-Genehmigungen (siehe 
auch § 22a Abs. 6 StVZO) bei Fz-Teilen, die auch 
nach den entsprechenden EU-Richtlinien eine EU-
Bauartgenehmigung benötigen.

19. Kennzeichnung bauart- 
genehmigter Fahrzeugteile

Bauartgenehmigte Fahrzeugteile sind mit einem 
amtlich vorgeschriebenen und zugeteilten Prüf-
zeichen zu kennzeichnen (§ 22a Abs. 2 StVZO). 
Das Prüfzeichen wird bei Erteilung der Bauart-
genehmigung vom KBA zugeteilt. An einer vom 
KBA genehmigten lichttechnischen Einrich-
tung wäre folgendes Prüfzeichen anzubringen:

  K 10833.

Das Prüfzeichen besteht aus einer Wellenlinie 
von drei Perioden, dem Unterscheidungsbuch-
staben der Prüfstelle (§ 7 i.V.m. Anlage 2 der 
Fahrzeugteileverordnung; beim dargestellten 
Prüfzeichen ist Prüfstelle das Lichttechnische 
Institut der UNI Karlsruhe) und die zugehörige 
Prüfnummer der Prüfstelle.

20. Ordnungswidrigkeiten im  
Zusammenhang mit bauart- 
genehmigungspflichtigen  
Fahrzeugteilen

Mit einem amtlich zugeteilten Prüfzeichen  
für bauartgenehmigungspflichtige Fahrzeugtei-
le darf ein Teil nur dann gekennzeichnet sein, 
wenn es der Bauartgenehmigung in jeder Hin-
sicht entspricht. An Fahrzeugteilen dürfen keine 
Zeichen angebracht sein, die zu Verwechslun-
gen mit den Prüfzeichen Anlass geben (§ 22a 
Abs. 5 StVZO).

Wer vorsätzlich oder fahrlässig Fahrzeugteile, 
die in einer vom KBA genehmigten Bauart aus-
geführt sein müssen, gewerbsmäßig feilbietet, 
obwohl sie nicht mit einem amtlich vorgeschrie-
benen und zugeteilten Prüfzeichen gekenn-
zeichnet sind, kann mit einer Geldbuße belegt 
werden (§ 24 StVG).

Außerdem muss nach § 69a Abs. 2 Nr. 7 StVZO 
derjenige mit einer Geldbuße rechnen, der ein 
Fahrzeugteil ohne amtlich vorgeschriebenes und 
zugeteiltes Prüfzeichen zur Verwendung feil- 
bietet, veräußert, erwirbt oder verwendet, sofern 
nicht schon eine Ordnungswidrigkeit vorliegt 
(Verkehrsordnungswidrigkeit nach § 24 StVG, 
§ 17 OWiG).

21. Mitzuführende Fahrzeugpapiere
Mitzuführende Fahrzeugpapiere sind zuständi-
gen Personen auf Verlangen zur Prüfung auszu-
händigen. Zur Teilnahme am öffentlichen Stra-
ßenverkehr sind grundsätzlich die Zulassungs-
bescheinigung Teil I (Fahrzeugschein), bei 
Zügen auch die Zulassungsbescheinigung Teil I 
für den Anhänger oder statt dessen ein Anhän-
gerverzeichnis (s. § 13 Abs. 2 FZV) sowie ggf. 
besondere Genehmigungen, die für spezielle 
Verwendungszwecke vorgeschrieben sind (z.B. 
bei der Beförderung gefährlicher Güter), und 
evtl. vorhandene, nicht schon aus der Zulas-
sungsbescheinigung Teil I hervorgehende Aus-
nahmegenehmigungen oder besondere Be-
triebserlaubnisse/Bauartgenehmigungen (§ 19 
Abs. 4 StVZO) mitzuführen. Ebenfalls sind bei 
Kfz, für die Geschwindigkeitsbegrenzer vorge-
schrieben sind (§ 57c StVZO), Bescheinigun-

N 19
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4. Verordnung über technische 
Kontrollen von Nutzfahrzeugen 
auf der Straße (TechKontrollV)

Vom 21.5.2003 (BGBl. I S. 774, VkBl. S. 418), 
geändert durch Artikel 1 der VO zur Änderung 
der TechKontrollV vom 8.5.2018 (BGBl.  I 
S.  544), geändert durch VO zur Änderung der 
TechKontrollV vom 17.11.2022 (BGBl. I S. 2064) 
und durch Artikel 17 des Gesetzes zur Anpassung 
von Gesetzen und Verordnungen an die neue 
Behördenbezeichnung des BAG vom 2.3.2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 56).

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Die Vorschriften dieser Verordnung gelten 
für die technische Kontrolle von Nutzfahrzeu-
gen, die am Straßenverkehr teilnehmen oder aus 
einem Drittland in Deutschland einfahren. 

(2) Auf Grund anderer Rechtsvorschriften durch-
zuführende Kontrollen von Nutzfahrzeugen, die 
nicht unter Absatz 1 fallen, bleiben unberührt. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Be-
griff:

1. „Nutzfahrzeug“: ein Kraftfahrzeug samt zu-
gehörigem Anhänger oder Sattelanhänger, 
das der Beförderung von Gütern oder Fahr-
gästen dient und

 a)  der Fahrzeugklasse M2, M3, N2, N3, O3 
oder O4 nach Artikel 4 der Verordnung 
(EU) 2018/858 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 30. Mai 2018 
über die Genehmigung und die Markt-
überwachung von Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von Sys-
temen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeu-
ge, zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und 
zur Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG 
(ABl. L 151 vom 14.6.2018, S. 1), die zu-
letzt durch die Delegierte Verordnung 
(EU) 2021/1445 (ABl. L 313 vom 
6.9.2021, S. 4) geändert worden ist, oder

 b)  der Fahrzeugklasse T1b, T2b, T3b, 
T4.1b, T4.2b oder T4.3b nach Artikel 4 
der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Februar 2013 über die Genehmi-
gung und Marktüberwachung von land- 
und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen 
(ABl. L 60 vom 2.3.2013, S. 1), die zu-
letzt durch die Verordnung (EU) 
2019/519 (ABl. L 91 vom 29.3.2019, 
S. 42) geändert worden ist, 

 angehört.

2. „Kontrolle“: die von den Behörden nicht an-
gekündigte und somit unerwartete, auf öf-
fentlichen Straßen oder hierfür durch die 
nach § 3 Absatz 1 zuständigen Behörden ge-
sondert bestimmten Flächen durchgeführte 
Überwachung, Prüfung oder Untersuchung 
eines Nutzfahrzeugs hinsichtlich seines 
technischen Zustands nach den Maßgaben 
des § 5 durch die zuständigen Behörden,

3. „Prüfpunkt“: die technische Ausrüstung und 
Beschaffenheit der Nutzfahrzeuge, die kont-
rolliert werden sollen und die Sicherung der 
mit ihnen beförderten Ladung; die Prüfpunk-
te sind in den Anhängen II, III Abschnitt II 
und im Anhang IV der Richtlinie 2014/47/
EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 3. April 2014 über die technische 
Unterwegskontrolle der Verkehrs- und Be-
triebssicherheit von Nutzfahrzeugen, die in 
der Union am Straßenverkehr teilnehmen, 
und zur Aufhebung der Richtlinie 2000/30/
EG (ABl. L 127 vom 29.4.2014, S. 134; 
L 197 vom 4.7.2014, S. 87) aufgelistet,

4. „Mitgliedstaaten“: solche, die Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union oder Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum sind,

5. „Sichtprüfung“: Inaugenscheinnahme auch 
im Zusammenhang mit Betätigung der be-
treffenden Einrichtungen,

6. „geringe Mängel“: solche ohne bedeutende 
Auswirkung auf die Fahrzeugsicherheit oder 
auf die Umwelt sowie andere geringfügige 
Unregelmäßigkeiten,
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